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VERTRAG für Paarcoaching/ Training 

Programm: Babybooster 

Zwischen den Auftraggebern (Auftraggeber = Klient/in): 

Klientin: Name, Vorname:            

Klient:    Name, Vorname:                

  

Anschrift:              

Tel.:               

Mail:               

Und dem Coach/ Trainerin: 

Helga Herrenkind,  

Motivationsfabrik  

Sudetenstr. 10, 91325 Adelsdorf 

Tel.: 0176- 80664042 
h.herrenkind@motivationsfabrik.de 

Präämbel: Coaching Verständnis 

Coaching ist eine individuelle, prozessbetonte Beratungsform zur Unterstützung, 

Förderung und Entwicklung von Einzelpersonen, Paaren oder Gruppen. Coaching ist 

immer ein freiwilliger Prozess, der auch von Seiten des Klienten aktiv und 

selbstverantwortlich unterstützt wird.  

Das Ziel der gemeinsamen Arbeit zwischen Klient und Coach ist eine Verbesserung der 

Handlungsfähigkeit durch die Förderung von Selbst-Reflexion und Wahrnehmung, 

Bewusstsein, Wertgefühl und Verantwortung des Klienten. 

Entscheiden und Handeln müssen die Klienten in ihren beruflichen und privaten 

Lebenszusammenhängen selbst! Ein Coach kann lediglich dabei helfen Entscheidungen 

und Handlungen der Klienten im Nachhinein oder im Voraus zu reflektieren oder zu 

„erproben“. Coaching ist keine Psychotherapie – also keine Behandlung psychischer 

Leiden und Störungen – und kann Psychotherapie nicht ersetzen! 
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§1 Gegenstand der Dienstleistung 

Die Klienten nehmen beim Coach die Beratungsdienstleistung Coaching in mehreren 

Coaching/ Training Sitzungen in Anspruch.  

 

Ziel des Coachings:  

 

 Das Paar durch Coaching, gezieltes Training und Anwendungen aus der 

Alternativmedizin vom unerfüllten Kinderwunsch zu einer Schwangerschaft zu 

verhelfen bzw. die Schwangerschaft festigen. Hierbei wird die Ganzheit (Körper, 

Geist und Seele) berücksichtigt.  

 

 

Voraussetzungen für dieses Programm:  

 

 beide Partner sind organisch gesund 

 das Paar versucht länger als 2 Jahren erfolglos Kinder zu bekommen 

 beide Partner möchten ein Kind haben und willigen einem Coaching ein und sind 

bereit, das Training, was gezeigt bzw. besprochen wird, individuell und 

selbstständig durchzuführen.  

 Klient und Klientin sind sich im Klaren, dass es durch eine Bewusstseinserweiterung 

zu einer Persönlichkeitsentwicklung kommt. 

 

Zunächst angedachte Anzahl an Sitzungen: 12 Termine.  

(Termindauer zwischen 3 – 4 Stunden. Die Dauer der einzelnen Sitzungen wird jeweils in 

der Sitzung vom Coach festgelegt). Hierbei wird sowohl Paarcoaching als auch 

Einzelcoaching stattfinden.  

 

§2 Ort des Coachings 

Das Coaching kann stattfinden:  

In den Räumen der Motivationsfabrik, Sudetenstr. 10, 91325 Adelsdorf, 

oder in der Praxis Casa Vita, Universitätsstr. 16, 91054 Erlangen  

 

§3 Rechte und Pflichten des Coaches 

1. Offenheit: Der Coach legt auf Nachfrage die verwendeten Verfahren und Methoden 

offen und erklärt auch auf Nachfrage ihren Nutzen oder mögliche Risiken. 

 

2. Verschwiegenheit: Der Coach wahrt striktes Stillschweigen über persönliche, intime 

oder vertrauliche Details der Klienten aus den Coaching-Sitzungen.  

 

3. Neutralität: Der Coach wahrt in seiner Arbeit die Interessen der Klienten. Er 

beeinflusst die Klienten nicht im Sinne eigener persönlicher, politischer, religiöser 

oder anderer Anschauungen. 

 

4. Ethik: Der Coach ist der Ethik folgender Verbände verpflichtet: Qualitätsring  

Coaching und Beratung e.V. (QRC). Die strenge Ethikverpflichtung dieses 

Verbandes beinhaltet u.a. eine strikte Distanzierung von Sekten, wie z.B. von 

„Scientology“. 
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§4 Rechte und Pflichten der Klienten 

1. Der Klient/die Klientin ist vor, während und nach dem gesamten Coaching Prozess 

für seine Gesundheit selbst verantwortlich.  

 

2. Der Klient/die Klientin nimmt alle vereinbarten Coaching Termine pünktlich und 

gewissenhaft wahr. Er/Sie nimmt sich vor und nach den jeweiligen Sitzungen 

wenigstens 20 Minuten Zeit, um sich von üblichen Verpflichtungen ausreichend 

innerlich distanzieren zu können. Sofern der Klient verhindert ist, sagt er die 

Termine wenigstens zwei Tage im Voraus ab. Ansonsten sind 50% des 

vereinbarten Honorars trotzdem ohne Abzug fällig. 

 

3. Die Klienten beteiligen sich aktiv und engagiert am Coaching bzw. Trainings- 

Prozess. Der Coach kann nur Veränderungsanregungen und 

Reflexionsanregungen geben. Den Klienten ist bewusst, dass sie (der Klient/die 

Klientin) diese Anregungen aktiv und in geeigneter Weise umsetzen müssen, damit 

das Coaching erfolgreich sein kann. 

§5 Honorar und Rechnungsstellung 

- Das Honorar für das Gesamtcoaching beträgt 11.900 € inkl. 19% MwSt.  

und ist 14 Tagen vor Beginn des Programmes auf das unten aufgeführte Konto zu 

überweisen.  

- Das Gesamthonorar beschränkt sich auf 12 Coaching Sitzungen, verteilt auf einen 

Zeitraum von 6 Monaten.  

Eine Coaching Sitzung inkl. verschiedener Anwendungen umfasst 3 – 4 Stunden.  

 

- Bankdaten:  

Kontoinhaber: Helga Herrenkind - Babybooster 

IBAN:  DE07 7635 0000 0009 1598 73 

BIC:     BYLADEM1ERH 

 

- Kosten für Outdoor Aktivitäten zur Unterstützung des Coaching Prozesses 

werden je nach Bedarf und Absprache in voller Summe von den Klienten 

übernommen. 

E-Mail Anfragen oder Telefon Anfragen der Klienten an den Coach (die inhaltlich Coaching 

Themen betreffen) werden entsprechend des Zeitaufwandes für die Beantwortung/ des 

Gesprächs honoriert. Einfache Terminabsprachen werden hierbei nicht berücksichtigt. 

Bei Vertragsabschluss erhalten Sie eine gesonderte Rechnung, die Rechnungsstellung 

erfolgt an die Klientin. Sollte nichts anderes vereinbart worden sein, ist die Zahlung im 

Voraus nach Rechnungsstellung fällig. Der Vertrag ist mit der Feststellung der 

Schwangerschaft erfüllt! Wird das Ziel des Coachings, trotz vollster Zusammenarbeit und 

Wahrnehmung aller Termine bis zum Ende des 7-ten Monats nach Beginn des 

Programmes nicht erreicht, kann die Klientin eine Bestätigung des Frauenarztes vorlegen, 

die Anhand einer Blutprobe, einen Negativbefund bestätigt.  

In diesem Falle verpflichtet sich der Coach, 50% inkl. 19% MwSt. des Gesamthonorars 

zurückzuerstatten.  
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§6 Haftungsbegrenzung 

Der Coach haftet nur für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung 

beruhen. Die Höhe der Haftung ist bei Vertragsverletzungen oder grob fahrlässiger 

Pflichtverletzung auf das vereinbarte Honorar des Gesamt Coaching Prozesses begrenzt.  

§7 Vertragsdauer und Ausweitung des Geltungsbereichs 

Der Vertrag zwischen Auftraggeber und Coach ist auf einem Zeitraum von 6 Monaten nach 

Programmbeginn befristet und kann von beiden Parteien mit einer Frist von 14 Werktagen 

nur aus wichtigen Gründen gekündigt werden. Nach Ausspruch der Kündigung ist der 

vereinbarte Folgetermin voll zu vergüten. Die im Voraus bezahlten restlichen Sitzungen 

werden anteilsmäßig zurückerstattet.  

 

§8 Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Mündliche Nebenabreden gelten nicht. 

Gerichtsstand ist der Ort, an dem das Coaching stattfindet. 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den Vertragsbedingungen des Coachings 

einverstanden.  

 

 

…………………………………………………………………………….………………………… 

Ort, Datum Unterschrift Klientin  Unterschrift Klient 

……………………………………………………………………………………….. 

Ort, Datum Unterschrift Coach 


